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1. Im Baugebiet sind nur solche Betriebe, Anlagen und 
Einrichtungen zulässig, die das Wohnen nicht wesentlich stören. 
(§ 1 Abs 4 BauNVO)

2. Innerhalb des Geltungsbereiches sind Anlagen zur 
Erzeugung von Strom oder Wärme aus solarer Strahlungs- 
energie oder aus Windenergie, Lagerplätze, Tankstellen, 
Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für 
Betriebsinhaber und Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb 
zugeordnet und ihm gegenüber in Grundfläche und Baumasse 
untergeordnet sind, und Vergnügungsstätten unzulässig.
(§ 1 Abs. 5 u. 6 BauNVO)

3. Innerhalb der Teilflächen TF 2, TF 3 und TF 4 sind 
Einzelhandelsbetriebe mit einem zentrenrelevanten Sortiment 
nur mit einer Verkaufsfläche kleiner als 300 m² zulässig. In den 
Teilflächen TF 1 und TF 5 sind solche Einzelhandelsbetriebe 
unzulässig.
(§ 1 Abs. 4, 8 u. 9 BauNVO)

4. Das im Geltungsbereich von den Dach- und sonstigen 
Flächen anfallende unbelastete Niederschlagswasser ist auf den 
Grundstücken, auf denen es anfällt, über die belebte Boden- 
zone zu versickern, sofern es keiner Nutzung zugeführt wird.
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB i. V. m. § 9 Abs. 4 BauGB und § 54 
Abs. 4 BbgWG)

5. Im Plangebiet sind Dachflächen mit einer Dachneigung bis 
15°, die nicht für technische Anlagen oder Einrichtungen, wie 
Klima- oder Lüftungsanlagen, Dachflächenfenster, Oberlichter 
oder andere genutzt werden, dauerhaft zu begrünen. Die 
Eingrünung hat durch Ansaat mit einer Gras-Kräutermischung 
für trockene Standorte oder Sedum-Sprossen-Ansaat auf einer 
mindestens 10 cm dicken Substratschicht zu erfolgen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

6. Im Geltungsbereich sind Fassadenabschnitte mit einer 
Breite von mehr als 10 m, die über die gesamte Gebäudehöhe 
ohne Fensteröffnungen sind, mit selbstklimmenden, rankenden 
oder schlingenden Pflanzen zu begrünen. Je ein Meter 
Wandlänge ist mindestens eine Pflanze zu verwenden. Je nach 
Pflanzenartwahl und deren zu erwartender Höhe sind diese mit 
den erforderlichen Rankhilfen zu versehen.
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

Das Plangebiet grenzt an das Flächendenkmal „Westliche 
Stadterweiterung (1870-1914)“. Weiterhin befinden sich im 
Umfeld Einzeldenkmale. Bei der Errichtung oder Veränderung 
von Anlagen oder bei sonstige Maßnahmen in der Umgebung 
der Denkmale ist eine denkmalrechtliche Erlaubnis erforderlich.

Das Plangebiet berührt ein Bodendenkmal. Bei geplanten 
Bodeneingriffen gilt: Die Realisierung von Bodeneingriffen (z. B. 
Tiefbaumaßnahmen) ist erst nach Abschluss archä- ologischer 
Dokumentations- und Bergungsmaßnahmen in organisatorischer 
und finanzieller Verantwortung der Bauherrn und Freigabe durch 
die Denkmalschutzbehörde zulässig. Bodeneingriffe sind erlaub- 
nispflichtig.

Baumaßnahmen auf den Flächen im Plangebiet sind nur 
zulässig, wenn sichergestellt ist, dass unter die Zugriffsverbote 
des § 44 BNatSchG fallende Arten nicht beeinträchtigt werden.
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Grundstücken, auf denen es anfällt, über die belebte Boden- 
zone zu versickern, sofern es keiner Nutzung zugeführt wird.
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB i. V. m. § 9 Abs. 4 BauGB und § 54 
Abs. 4 BbgWG)

5. Im Plangebiet sind Dachflächen mit einer Dachneigung bis 
15°, die nicht für technische Anlagen oder Einrichtungen, wie 
Klima- oder Lüftungsanlagen, Dachflächenfenster, Oberlichter 
oder andere genutzt werden, dauerhaft zu begrünen. Die 
Eingrünung hat durch Ansaat mit einer Gras-Kräutermischung 
für trockene Standorte oder Sedum-Sprossen-Ansaat auf einer 
mindestens 10 cm dicken Substratschicht zu erfolgen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

6. Im Geltungsbereich sind Fassadenabschnitte mit einer 
Breite von mehr als 10 m, die über die gesamte Gebäudehöhe 
ohne Fensteröffnungen sind, mit selbstklimmenden, rankenden 
oder schlingenden Pflanzen zu begrünen. Je ein Meter 
Wandlänge ist mindestens eine Pflanze zu verwenden. Je nach 
Pflanzenartwahl und deren zu erwartender Höhe sind diese mit 
den erforderlichen Rankhilfen zu versehen.
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

Das Plangebiet grenzt an das Flächendenkmal „Westliche 
Stadterweiterung (1870-1914)“. Weiterhin befinden sich im 
Umfeld Einzeldenkmale. Bei der Errichtung oder Veränderung 
von Anlagen oder bei sonstige Maßnahmen in der Umgebung 
der Denkmale ist eine denkmalrechtliche Erlaubnis erforderlich.

Das Plangebiet berührt ein Bodendenkmal. Bei geplanten 
Bodeneingriffen gilt: Die Realisierung von Bodeneingriffen (z. B. 
Tiefbaumaßnahmen) ist erst nach Abschluss archä- ologischer 
Dokumentations- und Bergungsmaßnahmen in organisatorischer 
und finanzieller Verantwortung der Bauherrn und Freigabe durch 
die Denkmalschutzbehörde zulässig. Bodeneingriffe sind erlaub- 
nispflichtig.

Baumaßnahmen auf den Flächen im Plangebiet sind nur 
zulässig, wenn sichergestellt ist, dass unter die Zugriffsverbote 
des § 44 BNatSchG fallende Arten nicht beeinträchtigt werden.
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